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Wirtschaftsrecht in 
Österreich und CEE

grenzung, ob es sich tatsächlich um „staatli-

Wenn Konkurrenten einander zu viel verraten
Neue EU-Leitlinien. Wann ist Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern erlaubt und wann verboten? Die
EU-Kommission hat dazu Klarstellungen getroffen. Wirkliche Rechtssicherheit gibt es aber weiterhin nicht.
VON CHRISTINE KARY

Unternehmen brauchen Marktdaten und
tauschen sich deshalb nicht nur mit Kun-
den, sondern auch mit Mitbewerbern aus.
Oft über Marktforschungsinstitute und Ver-
bände, zum Teil über die Medien. Das ist
zwar nicht generell verboten, kann aber kar-
tellrechtliche Fragen aufwerfen.

In den neuen „Horizontalleitlinien“ der
EU-Kommission wird erstmals auf das The-
ma eingegangen. Für die Wirtschaft hat das
einige Brisanz: „Künftig muss sich jeder In-
formationsaustausch, auch wenn er schon
seit Jahren praktiziert wird, an diesen Regeln
messen lassen“, sagt Michael Berghofer,
Rechtsanwalt bei PF & P. Betroffen sind alle
Informationen, wobei, so Berghofer, „das Ri-
siko mit dem strategischen Nutzen steigt“.
Besonders heikel sind Angaben über Preis,
Mengen, Kosten und Nachfrage.

Was ist der Zweck, was die Wirkung?
Nach den Leitlinien verboten ist Informa-
tionsaustausch, der Wettbewerbsbeschrän-
kungen bezweckt. „Die Kommission präzi-
siert jedoch, dass sie eine bezweckte Wett-
bewerbsbeschränkung nur vermutet, wenn
Informationen über die individuellen Ab-
sichten in Bezug auf das eigene künftige
Preis- oder Mengenverhalten ausgetauscht
werden“, sagt Andreas Zellhofer, Partner bei
Eisenberger & Herzog. In anderen Fällen ist
zu prüfen, ob eine Wettbewerbsbeschrän-
kung bewirkt wird. „Das hängt von einer
Vielzahl verschiedener Faktoren ab, die im

Einzelfall zu beurteilen sind“, so Zellhofer.
Die horizontalen Leitlinien enthalten hier
zwar keinen umfassenden „Safe Harbour“,
halten aber immerhin fest, dass eine wettbe-
werbsbeschränkende Wirkung unwahr-
scheinlich ist, wenn öffentlich verfügbare In-
formationen, historische oder ausreichend
aggregierte Daten ausgetauscht werden.

Auch auf die Strukturen des jeweiligen
Marktes kommt es an. Laut Berghofer steigt
das Risiko wettbewerbsbeschränkender
Auswirkungen etwa bei hoher Markttrans-

parenz, hoher Marktabdeckung durch die
Teilnehmer am Informationsaustausch so-
wie stabilen Angebots- und Nachfragebe-
dingungen. Aber selbst wenn solche Wir-
kungen letztlich nicht ausgeschlossen wer-
den können, bedeute das noch nicht, dass
der betreffende Informationsaustausch
schlechthin verboten sei, relativiert Zellho-
fer. Effizienzgewinne, die an die Verbrau-
cher weitergegeben werden, können ihn
trotzdem rechtfertigen. Im Ergebnis liege ein
Rechtsverstoß nur dann vor, „wenn die ne-

gativen Auswirkungen des Informationsaus-
tausches durch entsprechende positive Aus-
wirkungen nicht zumindest aufgewogen
werden“.

Subtile Abstimmung via Medien
Eindeutig verboten sei jetzt das Verschicken
von Preislisten an Mitbewerber, so Martin
Eckel, Kartellrechtsexperte bei enwc. Auch
die Empfänger werden hier in die Pflicht ge-
nommen: „Man muss dem ausdrücklich wi-
dersprechen, also zurückschreiben, dass
man solche Informationen nicht mehr be-
kommen will, und das auch dokumentie-
ren“, so Eckel. Aktuelle Preisangaben auf der
Homepage sind weiterhin möglich. Vermei-
den sollte man es aber, „beabsichtigte“
Preiserhöhungen an die große Glocke zu
hängen. Denn dann ist der Verdacht nahe-
liegend, dass das nicht nur der Kundeninfor-
mation dient, sondern man ausloten will,
wie der Mitbewerb darauf reagiert. „So et-
was kann eine subtile Form der Verhaltens-
abstimmung sein“, sagt Franz Urlesberger,
Partner bei Schönherr Rechtsanwälte. Selbst
das Beantworten von Interviewfragen zu sol-
chen Themen sollte man sich gut überlegen.

Generell komme es darauf an, dass es
für die Information einen „klaren, legitimen
Zweck“ gibt, so Urlesberger. Er verweist auf
einen Fall, der auf EU-Ebene entschieden
wurde: Die Kommission verhängte eine
Strafe, der EuGH hob sie aus Beweisgründen
wieder auf – es sei nicht eindeutig erwiesen,
dass es keine berechtigten Gründe für die
Bekanntmachung gegeben habe.

Sogar Medienberichte können als verdeckter Informationsaustausch gewertet werden. [ fotolia/helix ]
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Theiss. Das EU-Netzwerk der Wettbewerbs-
behörden und die Spezialisierung von Mit-
arbeitern tragen zu dieser Entwicklung bei.
Nicht zuletzt hat sich die Kronzeugenrege-
lung als wirksam erwiesen.

Neben Kartellen im engeren Sinn gera-
ten zunehmend auch andere Verhaltenswei-
sen ins Visier der Behörden. Genau beob-
achtet werden Zusammenschlüsse von Un-

niedrige Aufgriffsschwellen gelten. Gerade
bei Zusammenschlüssen, die sich im Aus-
land abspielen, „ist Augenmaß bei der Frage
der Verhängung von Sanktionen wichtig“.

Staatliche Beihilfen: Kein Vertrauensschutz
In die Nesseln können sich Unternehmen
auch setzen, wenn sie staatliche Förderun-
gen annehmen. Denn die können gegen das
ternehmen: Sie unterliegen der Fusionskon-
trolle und dürfen nicht vor Freigabe durch-
geführt werden, für Verstöße drohen eben-
falls Bußgelder. Selbst der Informationsaus-
tausch im Zuge einer geplanten Übernahme
kann problematisch werden: Scheitert die
Transaktion, weiß man plötzlich zu viel über
einen Mitbewerber. Am besten arbeiten
Transaktionsteams hinter „Chinese Walls“
und geben an Kollegen, die nicht in den Ent-
scheidungsprozess eingebunden sind, keine
sensiblen Informationen weiter.

Florian Neumayr, Partner bei bpv Hügel,
bringt ein weiteres heikles Thema ins Spiel:
die sogenannten Bagatellkartelle. Das sind
solche, deren Marktanteile bestimmte
Schwellen nicht überschreiten. Nach öster-
reichischem Recht sind sie irrelevant, nach
EU-Recht ist das anders: „Besonders ver-
pönte Verhaltensweisen, wie Preisabspra-
chen, Markt- oder Kundenaufteilungen, sind
laut EU-Kommission auch bei Bagatellkar-
tellen zu verfolgen“, so Neumayr. Die EU-
rechtliche Regelung ist bei „Zwischenstaat-
lichkeit“ anzuwenden, was aber weit ausge-
legt und etwa dann angenommen wird,
wenn eine Marktaufteilung einen Großteil
des österreichischen Staatsgebietes betrifft.
Im Moment ist der Fall des sogenannten
Speditionskartells beim OGH anhängig: Es
war – entsprechend der alten Rechtslage –
als Bagatellkartell gemeldet worden, trotz-
che“ Zuschüsse oder um private Mittel han-
delt, die den betreffenden Unternehmen zu-
gutekommen. Staatlichkeit wird schon dann
angenommen, wenn es um Geld geht, das
aufgrund von Gesetzen eingehoben wird.

Erst vor Kurzem blitzte ein Teil der Öko-
stromgesetz-Novelle bei der EU-Kommis-
sion ab, weil dort für bestimmte Großabneh-
mer Erleichterungen vorgesehen sind. cka
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Beihilfenrecht verstoßen. „Der Vertrauens-
schutz wird in solchen Fällen vom EuGH
nicht anerkannt“, warnt Alexander Egger,
Dozent an der WU Wien und Beihilfenex-
perte bei Binder Grösswang. Das Unterneh-
men muss selbst prüfen, ob die betreffende
Regelung ordnungsgemäß notifiziert wurde
und von der EU-Kommission grünes Licht
bekommen hat, sonst drohen später Rück-
forderungen. Laut einer Entscheidung des
deutschen Bundesgerichtshofes darf man
sich nicht einmal auf die Verjährung verlas-
sen, denn die kann, so Egger, gegen das uni-
onsrechtliche Effektivitätsgebot verstoßen.

All das macht deutlich, wie wichtig kar-
tell- und beihilfenrechtliche Compliance in
Unternehmen ist (siehe dazu Seite 28). Un-
ter den Beihilfenbegriff fallen staatliche Be-
günstigungen – Subventionen, Befreiungen
von Lasten, Rückvergütungen –, die nicht an
alle Unternehmen, sondern selektiv gewährt
werden. Probleme bereitet mitunter die Ab-
Behörden greifen schärfer durch

Trends. Kartellrechtsverstöße werden strenger geahndet, selbst durch
das Beihilfenrecht werden Unternehmen in die Pflicht genommen.
Mehr anhängige Fälle, höhere Bußgelder:
Die heimischen Wettbewerbshüter sind bei
der Verfolgung von Kartellrechtsverstößen
eindeutig aktiver geworden. Die Behörden

dem stellte die Bundeswettbewerbsbehörde
später nach EU-Recht einen Geldbußenan-
trag. Das Kartellgericht befand, es liege kein
Verschulden vor. In Sachen Bagatellkartelle
hätten Erfahrung gesammelt und Vertrauen
in ihre Fähigkeiten gewonnen, konstatiert
Günter Bauer, Kartellrechtsexperte bei Wolf

sei der Gesetzgeber gefordert, sagt Bauer.
Generell weist er darauf hin, dass im ös-

terreichischen Kartellrecht vergleichsweise




